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In kürzefter Zeit wird in St. Petersburg ein Congrefs 

für Feuerwehrwefen tagen. Der erfte Punkt des Programmes 
lautet: «Mittel und Syfteme zur Verhinderung von Bränden». 
Das Intereffe für dieses wichtige Thema veranlafst mich 
einen kleinen Beitrag zu liefern, foweit das mir zu Gebote 
flehende Material und die engbemeffene Zeit es mir geftatten.

Vergegenwärtigen wir uns nur einige kurze ftatiftifche 
Daten über Brandfchäden in Rufsland, fo finden wir er- 
fchreckende Refultate. In den letzten 28 Jahren hat das 
Feuer in Rufsland Eigenthum im Werthe von 13983/4 Mill. 
Rubeln vernichtetl). Das ergiebt durchfchnittlich ca. 50 Mill. 
Rubel im Jahre. Davon betragen die Verlüde der Bauern 
durchfchnittlich 36 Mill. Rubel jährlich, alfo um anderthalb­
mal mehr, als alle Städte und Güter zufammengenommen.

1) Versicherungsbote 1891.

Diefe Daten fprechen eine deutliche, aber auch ernfte 
Sprache. Dürfte es da nicht die höchfte Zeit fein, diefem 
Feuermoloch des Nationalvermögens zu fteuern? Indem ich 
den Verfuch mache, mich mit diefer fchwierigen Materie zu 
befchäftigen: «Mittel zur Verhinderung von Brandfchäden» 
ausfindig zu machen, verhehle ich mir durchaus nicht die 
Schwierigkeiten einer folchen Aufgabe. Auch müffen wir 
uns von vornherein fagen, dafs zur Befeitigung unferer 
herrfchenden Brandcalamität kein Radicalmittel erfunden
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werden kann und wird, welches mit einmal alle Uebel 
befeitigt, sondern Jahrzehnte lange ernfte gemeinichaftliche 
Arbeit von Regierung und Gemeinde werden dazu gehören, 
um neue Verhältniffe vorzubereiten und durchzuführen, welche 
diefen vielen Bränden ein Ende bereiten follen.

Um ein Uebel zu bekämpfen mufs man vor Allem erft 
die Urfache desfelben kennen lernen. Es wird demnach 
zunächft unfere Aufgabe fein, uns die Frage zu beantwor­
ten, wodurch entftehen die vielen Brandfchäden in Rufs- 
land und woher greifen fie fo fehr um fich. Ich führe hier 
7 Punkte an:

i) Eine Haupturfache unferer vielen Brände liegt nicht 
feiten in der mangelhaften Conftruction der Gebäude an fich, 
und auch in der Anordnung derfelben zu einander. Diefes 
gilt nicht allein von den Städten, fondern namentlich auch 
von den Flecken und Dörfern.

2) Die verhältnifsmäfsig geringe Anwendung des 
Steinmaterials ftatt des vorherrfchenden Gebrauches des 
Holzes als Baumaterial zu Häuferbauten in den Städten, 
Flecken und Dörfern.

3) Die faft ausfchliefsliche Anwendung von feuerge­
fährlichen Baumaterialien zur Dachdeckung auf dem flachen 
Lande, als: Stroh, Schindeln, Schilfrohr etc.

4) Das Einfchlagen des Blitzes in die Gebäude.
5) Das Fehlen der erforderlichen Löfchmittel und der 

genügenden Ausbildung von Mannfchaften, felbft an den 
Orten, wo «Freiwillige Feuerwehren» exiftiren; was namentlich 
vom flachen Lande gilt.

6) Die Fahrläffigkeit beim Umgehen mit Feuer.
7) Die Brandfliftung.
Nachdem wir in allgemeinen Umriffen uns die Urfachen 

der Brandfchäden vergegenwärtigt haben, gehen wir zur Be­
kämpfung derfelben über.
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Punkt I.

Eine Hauptursache unserer vielen Brände liegt nicht selten in 
der mangelhaften Construction der Gebäude an sich, und auch 
in der Anordnung derselben zu einander. Dieses gilt nicht 
allein von den Städten, sondern namentlich auch von den 

Flecken und Dörfern.
Zunächft fehe ich im Grofsen und Ganzen von den 

Refidenzen und meiften Gouvernementsftädten des Reiches 
ab, wo jedes neuzuerbauende Haus nach den Plänen eines 
Architecten, und unter deffen fachkundiger Leitung ausge­
führt wird. Aber auch in den oben angeführten Städten 
befindet fich manches Gebäude älteren Datums, das einer 
genauen Prüfung in Bezug auf Feuergefährlichkeit zu unter­
werfen wäre. Dagegen in den mittleren und kleinern Städ­
ten, wo oft Pläne von gefetzlich nicht conceffionirten Tech­
nikern eingereicht werden und die Bauleitung diefer Gebäude 
in deren Händen ruht, kommt es häufig vor, dafs gegen 
die Bauordnung resp. gegen die hauptfächlichften Bauregeln 
gefündigt wird; in Folge deffen viele Brandfchäden entfte- 
hen. Dasfelbe gilt von den kleinen Städten und Orten, wo 
oft nicht einmal die Pläne dem Stadtamte einzureichen find, 
und wo jeder Hausbefitzer nach feinem Belieben baut. Um 
diefem Uebelftande abzuhelfen, wäre es erforderlich, dafs 
höheren Orts eine Normal-Bauordnung, auf Grundlage des 
Bauuftaws ausgearbeitet werde, und zwar eine für die Städte, 
eine andere für’s flache Land. Hierbei dürfte es den ftäd- 
tifchen Communen überlaffen bleiben, je nach Bedürfnifs, 
fowie je nach den örtlichen Verhältniffen, diefe Normal­
bauordnung im Geilte des Gefetzes zu ergänzen resp. zu 
verfchärfen. Um aber durchzuführen, dafs vorfchriftmäfsige 
Baupläne eingereicht und Bauten der Bauordnung gemäfs 
ausgeführt werden, ift es unbedingt erforderlich, dafs nur 
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theoretifch gebildete Techniker, die fich einer ftaatlichen 
Prüfung mit Erfolg unterzogen haben, die Conceflion erhal­
ten, Baupläne anzufertigen und Bauleitungen zu überneh­
men. Es müfste den ftädtifchen Communen ftreng vorge- 
fchrieben werden, nur folchen Technikern die Conceffion 
zu ertheilen, die dem Gefetze nach das Recht dazu haben. 
Es würden dadurch technifch Unkundige, die weder Bau­
unternehmer, noch weniger Architecten find, zum Segen der 
Menfchen entfernt werden. Eine Ausnahme dürfte mit Ge­
nehmigung der Gouvernementsbehörde nur in dem Fall ein­
treten, wenn in einer kleinen Stadt nach erfolgter mehrma­
liger Aufforderung durch die Zeitungen fich kein ftaatlich 
conceffionirter Techniker gemeldet hätte. Ferner wäre bei 
der Anfertigung von* Stadterweiterungsplänen eine ganz 
befondere Sorgfalt zu beobachten. Das Inausfichtnehmen von 
breiten Strafsen, öffentlichen Plätzen, Bepflanzungen etc. dürfte 
nicht allein genügen, es müfste das Vorhandenfein einer 
genügenden Quantität Waffer erwiefen fein. Die Anlagen 
von öffentlichen Brunnen müfsten theilweife fchon von vorn­
herein gefchehen, um beim Ausbruch eines Brandfchadens 
nicht nur auf die mangelhaften Brunnen einiger Hausbefitzer 
angewiefen zu fein. Aufser obigen Vorbedingungen, die bei 
geordneten Verhältniffen eigentlich fich von felbft verftehen, 
dürfte fich noch Folgendes empfehlen:

Jeder Neubau follte, fobald derfelbe im Rohbau fertig- 
geftellt iff, von dem betreffenden Stadtingenieur befichtigt 
werden, und erft nach Gutbefund die Abnahme flattfinden. 
Durchaus nothwendig ift es, folch eine Befichtigung am 
Rohbau vorzunehmen, denn noch liegen etwaige Fehler 
offen zu Tage; fpäter aber, wenn die innere Einrichtung 
fertig ift, könnte manches Bauwidrige verdeckt fein. — In 
den Städten ferner follte zweimal im Jahre eine Infpection 
der Heizftellen flattfinden. Hierzu bedürfte es einer Corn- 
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miffion, beftehend aus einem Töpferin eifter, einem Feuer­
wehrmann, und einem technifch gebildeten Manne, welche 
unter der Leitung des Stadtingenieuren die Schornfteine 
und Heizftellen einer Berichtigung unterziehen, um die etwa 
fäumigen Hausbelitzer zur Reparatur ihrer fchadhaften Heiz­
ftellen anzuhalten. Seiner Zeit haben fog. Brandcom- 
miffionen beftanden, fo auch in Dorpat. Es miifsten oben 
angeführte Commiffionsmitglieder von der Stadt gagirt 
werden und das Stadtamt das Recht haben event, die Haus- 
befitzer durch Verhängung von Geldftrafen zur Ausführung 
vorgefchriebener Remonten zu zwingen. Ein anderer Mo­
dus, um den obenangedeuteten Zweck zu erreichen, beftände 
darin, die Heizftellen eines Haufes einem Töpfer jährlich für 
einen beftimmten Preis zur Remonte zu übergeben. Der 
Töpfer wäre in dem Fall dem Gefetze gegenüber bei vorkom­
menden Verfäumniffen allein verantwortlich. Es könnte aber 
auch der Fall eintreten, dafs eine vollftändige Erneuerung 
eines Ofens nothwendig wäre, und der Hausbefitzer fich wei­
gerte, folches vornehmen zu laffen; in diefem Fall müfste ein 
Techniker für die Entfcheidung eintreten. Unter einem ver­
antwortlichen Töpfer ift ein folcher zu verftehen, der ent­
weder zünftig oder von irgend einer technifch gebildeten 
Commilfion geprüft worden ift.

Die für die Städte geltenden baulichen Beftimmungen 
wären in modificirter Weife, für das Land anzuwenden, je 
nach der Gröfse des Ortes oder des Dorfes, fowie auch nach 
örtlichen Verhältniffen desfelben. Für’s flache Land wäre 
ebenfalls eine Normal-Bauordnung erforderlich. Unter 
Anderem liefse fich mit der Zeit folgendes durchführen:

l) Einführung des obligatorifchen Schornfteinbaues.
2) Allmälige Befeitigung des Strohdaches.
3) Vorfchrift für die Anlagen von Oefen mit Vermei­

dung von Schlepprohren.
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4) Beftimmung einer vorfchriftsmäfsigen Entfernung der 
Gebäude von einander, die in den Dörfern mindestens io 
Faden betragen follte.

5) Anlage von freien Plätzen in den Dörfern, die bei 
gröfsern Brandfchäden die Uebertragung des Feuers verhin­
dern follen. Diefelben können aufserdem als Marktplatz 
benutzt werden. .

6) Die Aufführung der neu zu erbauenden Gemeinde­
gebäude und Gerichtshäufer, Schulen und Magazine aus- 
fchliefslich aus Stein, foweit es möglich ift.

7) Vorfchriftsmäfsige Anlage eines Steingebäudes nach 
einer gröfsern Anzahl von Holzhäufern.

8) Einholung der Bauerlaubnifs für die auf dem Lande 
zu erbauenden Schulgebäude, Fabriken (kleine landifche Be­
triebe ausgenommen) aus der Gouvernementsftadt oder der 
nahe gelegenen gröfseren Provinzialftadt. Hierzu wäre ein 
Plan erforderlich, der von einem conceffionirten Techniker 
angefertigt ift, und unter des letzteren fachkundiger Leitung 
ausgeführt werden müfste.

Für die in den Oftfeeprovinzen ifolirt daflehenden 
Bauernhöfe (Gefinde), wie diefelben in Livland und Cur- 
land vorherrfchend vorkommen, wäre es ebenfalls erfor­
derlich, einige baupolizeiliche Vorfchriften zu erlaffen. Die 
Stellung der einzelnen Gebäude eines Gefindes zu einander, 
hätte ohne die Wirthfchaft zu erfchweren, fo ftattzufinden, 
dafs immer genügende Zwifchenräume unter den Gebäuden 
fich befänden und dürfte fich als Minimalentfernung der Ge­
bäude von einander io Faden empfehlen.

Die vor Allem fehr unglückliche Combination von 
Wohnhaus und warmer Riege, wäre mit der Zeit zu be- 
feitigen.

In Livland hat fich theilweife bei den Bauern in aner­
kennenswerther Weife die Ueberzeugung Bahn gebrochen, 
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dafs die warme Riege als Hauptentftehungsherd von Brand- 
fchäden (42,60 % aller landifchen Brandfchäden x) vom 
Wohnhaufe getrennt zu erbauen ift. Damit jedoch die 
Bauordnung für’s flache Land nicht allein auf dem Papier 
zu finden ift, bedarf es des erforderlichen Perfonals, welches 
für Erfüllung der baupolizeilichen Vorfchriften Sorge trägt. 
Solche Controle den Gemeindebeamten allein zu überlaffen, 
dürfte gewagt fein, es wäre daher unbedingt erforderlich, 
die Oberkontrole einem technifch gebildeten Beamten zu 
übertragen. Demnach follte für einen gewiffen Bezirk, eine 
Kreisbaubeamtenftelle creirt twerden, deren Vertreter die 
Beauffichtigung der landifchen Bauten unterftellt wäre und 
der gleichzeitig auch die Anlage und Unterhaltung der lan­
difchen Wege zu controliren hätte. Der Kreisbeamte 
könnte dem Gouvernementsingenieuren unterftellt fein. Es 
handelt fich hier um eine Einrichtung, wie diefelbe überall 
in Weft-Europa exiftirt, und bei uns nur eine Frage der 
Zeit ift. Verfuchsweife könnten in den Walddiftricten tech­
nifch-gebildete Forftbeamte mit diefer Obliegenheit betraut 
werden. Einem folchen Beamten könnte auch die Erbauung 
und die Unterhaltung der landifchen Wege übertragen werden.

Punkt 2. *
Die verhältnissmässig geringe Anwendung des Steinmaterials 
statt des vorherrschenden Gebrauches des Holzes als Baumaterial 

zu Häuserbauten in den Städten, Flecken und Dörfern.
Es befteht eine verhältnifsmäfsig geringe Anwendung 

des Steinmaterials zu Häuferbauten in den mittleren und 
kleineren Städten, worunter auch Städte von 40—50000

1) Siehe 29. Rechenschaftsbericht des Livl. gegens. Feuerasse-
curanz-Vereins pro 1890/91,
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Einwohner zu verftehen find; finden fich doch fogar in der 
Zarenftadt Moskau noch recht viele Holzhäufer. Solches 
erklärt fich vorherrfchend durch das Vorhandenfein von 
billigem Holzmaterial und theilweife durch Mangel an 
brauchbarem Steinmaterial. Häufig begegnet man bei Laien 
dem Vorurtheil, dafs ein Holzhaus in hygieinifcher Beziehung 
einem Steinhaufe vorzuziehen fei, was jedoch nicht zutrifft. 

Selbft ein aus Feldftein oder Bruchftein hergeftelltes Ge­
bäude, wenn dasfelbe nur regelrecht mit einer Ziegelfütte­
rung nebft Luftfchicht von innen verfehen ift, dürfte allen 
Anforderungen auf Hygieine genügen.

Um dem Steinmaterial zum Häuferbau mehr Eingang 
zu verfchaffen, wäre es erforderlich die Induftrie des künft- 
liehen Steines, des Ziegelmaterials, vor Allem des Ziegel- 
fteines und der Dachpfanne zu begünftigen, was durch die 
Vertheilung von Prämien für billige und gute Herftellung 
von Ziegeln erreicht werden könnte. Auch dürfte eine Zoll- 

ermäfsigung event. Zollaufhebung für die Einführung von 
Ziegelpreffen zu empfehlen fein, da nach meinem Wiffens 
bisher keine guten Preffen im Inlande hergeftellt werden. 
Der unerfchwingliche Frachtfatz für den Eilenbahntransport 
der Ziegellteine müfste bedeutend ermäfsigt werden. Die 
einzuführende Frachtermäfsigung würde namentlich den ftein- 
armen Gegenden zu Gute kommen. Auch würde es fich 
empfehlen dem Bauer oder den Gemeinden zu lehren, wie 
man auf offenem Felde, vorausgefetzt, dafs brauchbarer 
Lehm vorhanden ift, einen Ziegelbrand herftellt ohne Ziegel­
preffen und befondere Oefen, wie das in Weftfalen gefchieht. 
Nach Erfüllung diefer Vorbedingungen könnten die ftäd- 
tifchen Communen fucceffive dahin arbeiten, dafs im Laufe 
einer Reihe von Jahren, je nach den localen Verhältniffen 
ein Theil der Stadt nach dem anderen, nur aus Stein­
material gebaut werde. Es wären da allerdings Ausnahmen 



11

nicht ausgefchloffen, refp. es könnten in den Stadtheilen, wo 
(ehr fchlechter Baugrund ift, ausnahmsweife Holzbauten ge- 
ftattet werden. Auch dürften von Seiten der Stadtverwaltung 
Vergünftigungen eingeräumt werden, fo z. B. zeitweilige oder 
theilweife Befreiung von ftädtifchen Abgaben für diejenigen 
Häufer des Holzrayons, welche aus Stein erbaut werden, 
ehe noch diefe Bauart obligatorifch ift. Das von der Stadt­
verwaltung zu erftrebende Endziel würde darin beftehen, dafs 
fchliefslich nur noch die Aufführung von Steinbauten ge- 
ftattet fei.

In den Flecken und Dörfern wäre in ähnlicher Weife, 
wie oben angeführt, vorzugehen, vorausgefetzt, dafs Stein­
material am Orte erfchwinglich. Eine viel längere Zeit 
gehört dazu, auf dem Lande ein folches Vorhaben zum End­
ziele zu führen. Ausnahmen dürften auch hier nicht ausge­
fchloffen fein. Vor Allem wäre zunächft das Augenmerk 
darauf zu richten, dafs die Neubauten von den der Gemeinde 
gehörigen Häufern, als: Magazine, Schulen, Kirchen etc. 
ausfchliefslich aus Stein erbaut würden. Es wäre ferner dafür 
Sorge zu tragen, dafs die Krüge und Einfahrten und deren 
Nebengebäude aus Stein hergeftellt würden, und dafs fie 
von den anderen Gebäuden des Ortes in beftimmter Ent­
fernung, mindeftens io Faden, fich befänden. Der Zwifchen- 
raum dürfte nicht bebaut werden.

Nach 20 aufeinanderfolgenden und an einer Strafse 
liegenden Holzhäufern, wäre ein Steinhaus zu erbauen, wel­
ches bei etwaigen Brandfchäden die Stelle einer Brandmauer 
zu vertreten hätte. Die Anlage diefes Steinhaufes müfste 
felbftverftändlich fo gefchehen, dafs keine Fenfteröffnungen 
zu den Nachbarhäufern führen. Die Befitzer diefer im allge­
meinen Intereffe erbauten Steinhäufer müfsten event, von 
Seiten der Gemeinde einen Zufchufs erhalten. Diefer Zu- 
fchufs könnte in Arbeitstagen beftehen, die von den Ge­
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meindegliedern beim Hausbau geleiftet würden; auch hier 
wäre das Endziel derartig, dafs der Ort oder das Dorf 
fchliefslich nur aus Steinhäufern beftände. Wir treffen 
z. B. in den waldreichften Gegenden der Schweiz und des 
Schwarzwaldes gröfsere Dörfer, ausfchliefslich aus Stein­
material erbaut an und felbft Fachwerk mit Ziegelfütterung 
iff nur vereinzelt.

Punkt 3.
Die fast ausschliessliche Anwendung von feuergefährlichen Bau­
materialien zur Dachdeckung auf dem flachen Lande, als Stroh, 

Schindeln, Schilfrohr etc.
Eine nicht zu unterfchätzende Rolle fpielt das Material 

der Dachdeckung in Bezug auf die Feuergefährlichkeit, fowie 
auch auf die weitere Uebertragung des Feuers von einem 
Gebäude zum anderen. Eine fchwer zu entfcheidende Frage 
dürfte es fein, welche Art der Dachdeckung am wenigften 
feuergefährlich wäre. Ein mit Eifenblech gedecktes Gebäude 
ist infofern im Nachtheil, als ein Feuer, welches in feinem 
Dachfluhle entfteht und um fich greift, fchwer zu unter­
drücken iff. Die erhitzten Eisenplatten erfchweren der Löfch- 
mannfchaft den Zutritt. Dagegen iff das Blechdach gegen 
Uebertragung eines Feuers von einem Haufe aufs andere 
fehl' vortheilhaft, indem es lange Widerftand leiften kann. 
Ein Ziegeldach hat wieder den Vorzug, dafs es leicht 
abgedeckt werden kann und der Feuerherd leicht zugäng­
lich ist; andererfeits aber führt es dem Feuer leichter Luft 
zu, als ein mit Eifenblech gedecktes Dach. Der Dachftuhl 
eines Ziegeldaches iff höher als der eines Blechdaches, daher 
befteht er aus mehr Holz werk, welches wiederum dem Feuer 
gröfsere Nahrung bietet. In den Städten wäre es zeitgemäfs, 
wenn die Stadtverwaltungen ernftlich damit vorgingen, die
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Bretter- refp. Schindeldächer etc. vollftändig zu befeitigen. 
Als feuerficher zu empfehlen wäre das Schieferdach und 
das leider wenig verbreitete Holzcementdach.

Auf dem flachen Lande wäre zunächft vor Allem die 
Befeitigung des feuergefährlichen Stroh- und Schilfrohr­
daches zu erftreben. Die vorhandenen Schindeldächer follten 
mit einer feuerfichern Flüffigkeit beftrichen werden, wodurch 
die Feuersgefahr gemindert und auch das Dach gegen 
Fäulnifs gefchützt werde. Vor Allem wäre dem Ziegeldach 
und dem Pappdache Eingang zu verfchaffen und das Bret­
terdach in ähnlicher Weife wie das oben angeführte 
Schindeldach zu behandeln.

Punkt 4.
Das Einschlagen des Blitzes in die Gebäude.

Wenn auch die Blitzgefahr als Urfache von Feuer- 
fchäden in den Städten des ruffifchen Reiches keine fo grofse 
ift, wie z. B. im Königreich Sachfen, fo ift dennoch genügend 
Veranlaffung vorhanden auch auf diefe Calamität fein Augen­

merk zu richten. Anders verhält es fleh mit der Blitzgefahr 
auf dem flachen Lande. In Livland z. B. betragen die in den 
letzten 10 Jahren vom Blitz vernichteten Gebäuden 2,4 % 
fämmtlicher Brandfchäden, Um diefer Gefahr erfolgreich zu 
begegnen, ift es zu empfehlen für die Verbreitung von Blitz­
ableitern neuefter Conftruction Sorge zu tragen, fowie auch 
die vorhandenen Leitungen einer Prüfung in Bezug auf Lei­
tungsfähigkeit zu unterziehen. Auf dem Lande find die 
Wohngebäude häufig der Gefahr ausgefetzt vom Blitze ge­
troffen zu werden durch ihre erhöhte Lage, fowie auch durch 
die, in ihrer nächften Nähe befindlichen hohen Bäume, welche 
eine grofse Anziehungskraft auf den Blitz ausüben, ohne 
denfelben direct abzuleiten. Durch die Entfernung diefer
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hohen Bäume würde die Blitzgefahr für die Gebäude, wenn 
auch nicht befeitigt, doch bedeutend gemindert fein. Mit 
fyftematifcher Einführung von Blitzableitern könnte man 
zunächft bei denjenigen Gebäuden beginnen, welche den 
Gemeinden gehören.

Punkt 5.
Fehlen der erforderlichen Löschmittel und genügenden Ausbil­
dung von Mannschaften, selbst an den Orten, wo „freiwillige 
Feuerwehren“ existiren, was namentlich vom flachen Lande gilt.

Eine jede gröfsere Stadt in Rufsland hat ihre commu- 
nale oder ftändige Feuerwehr, fog. Löfchcommandos, zu wel­
cher an einzelnen Orten aufserdem noch die «freiwillige 
Feuerwehr» hinzukommt, wie z. B. in Riga etc. Mittlere 
und kleinere Städte fowie Flecken und Dörfer find aus- 
fchliefslich auf die «freiwillige Feuerwehr» oder auf die 
menfchenfreundliche Hülfe der Nächften angewiefen. Wäh­
rend die ftädtifchen, ftändigen Löfchcommandos ihren feften 
Etat befitzen, find die «freiwilligen Feuerwehren» ausfchliefs- 
lieh auf die Untertützung der Communen und des Publicums 
angewiefen. Um ein folches Inftitut wie die «freiwillige 
Feuerwehr», deren Mitglieder Gefundheit und Leben zum 
Schutze des Nächften preisgeben, lebensfähig und opfer- 
muthig zu erhalten, follten es fich die ftädtifchen Commu­
nen, fowie die landifchen Gemeinden, vor Allem zur ehren­
vollen Pflicht machen, diefelbe je nach der Gröfse der Stadt 
oder der Gemeinde durch eine entfprechende, budgetmäfsige 
Summe zu unterftützen. Die Commune mufs da ftets im 
Auge behalten, dafs ohne «freiwillige Feuerwehr» die Stadt­
verwaltung genöthigt wäre eine ftändige, befoldete Feuer­
wehr zu unterhalten, wodurch das ftädtifche Budget um eine 
erhebliche Summe mehr belaftet würde. Erwünfcht wäre es 
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ferner, dafs die Feuerverficherungs - Gefellfchaften die «frei­
willige Feuerwehr» mit einer jährlichen Subfidie unter- 
ftützten. Ich betone hier namentlich die jährlich, wieder­
kehrende Subfidie, die die «freiwillige Feuerwehr» an einem 
gröfseren Orte nicht entbehren kann, weil Hunderte von 
Mitgliedern zu derfelben gehören, die nur bei einem feften 
Etat erfolgreich arbeiten können.

Aber auch der Staat follte nicht zurückftehen, die 
fegensreiche Einrichtung der < freiwilligen Feuerwehr» in 
materieller und moralifcher Hinficht zu unterftützen. Empfeh- 
lenswerth wäre es, wenn diejenigen Löfchutenfilien, welche 
aus dem Auslande bezogen werden, gänzlich oder theilweife 
vom Zoll befreit würden.

Gedenken wir hier der Auszeichnungen, welche ver- 
fchiedenen Hauptleuten der «freiw. Feuerwehr», die fich durch 
befonderen Eifer hervorthaten, höhern Orts zu Theil wurden. 
Die Mitglieder der Feuerwehr und vor Allem folche, die 
bei Löfcharbeiten arbeitsunfähig geworden find,' wären vom 
Staate refp. von der Commune zu penfioniren, auch die 
Familien derjenigen Feuerwehrmänner, die- ihr Leben bei 
Ausübung ihrer Pflicht eingebüfst, follten bedacht werden. 
Denjenigen gut gefchulten Feuerwehrleuten, die fleh durch 
tadellofe Führung ausgezeichnet haben, könnten event. Er­
leichterungen im Militairdienft gewährt werden, durch Ver­
kürzung ihrer Dienftzeit. Zur weiteren Ausbildung der 
Mannfchaften der «freiwilligen Feuerwehr» würde es fleh 
empfehlen, wenn der Hauptmann derfelben oder deffen Stell­
vertreter von Zeit zu Zeit in’s Ausland delegirt würde, um 
fleh dort mit den neueften Feuerlöfchutenfllien, fowie auch 
deren Handhabung, bekannt zu machen. Um derartige 
Reifen im Intereffe der «freiwilligen Feuerwehr» zu ermög­
lichen, müfsten Reifeftipendien von Seiten des Staates oder 
der Commune ausgefetzt werden. Auch könnten fich meh­
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rere freiwillige Feuerwehren zufammenthun um fich zur 
Ausbildung ihrer Mannfchaften tüchtige Inftructore aus dem 
Auslande kommen zu laffen.

Für landifche freiwillige Feuerwehren wäre es erfor­
derlich, fich von Zeit zu Zeit von den gröfseren freiwilligen 
Feuerwehren Inftructore zu erbitten. In den Orten, wo 
noch keine freiwillige Feuerwehr exiftirt, wären für fchnelle 
und hervorragende Leiftungen beim Löfchen eines Bran­
des den Hülfeleiftenden Prämien von Seiten der Gemeinde 
auszufetzen.

Damit den Feuerwehren die Löfcharbeit erleichtert 
und ein Feuer im Entftehen bereits unterdrückt werde, 
ift rechtzeitige Alarmirung von grofser Wichtigkeit. Hierzu 
könnte man fich electrifcher Leitungen bedienen, durch 
welche an verfchiedenen Stationen innerhalb der Städte 
Feuerglocken in Bewegung gefetzt würden. Ferner müfsten 
fich an verfchiedenen Orten der Stadt Feuermeldefteilen 
befinden, von welchen mittelft Telephon die Alarmirung 
ausgeht.

Die Befchaffung von Waffer ift eine der erften Bedin­
gungen, um ein entftehendes Feuer zu bekämpfen. In den 
Städten und Orten, wo Wafferleitungen vorhanden find, 
wird es ein Leichtes fein, durch Anlage einer genügenden 
Anzahl von Hydranten das Waffer zu befchaffen. An den 
Orten ohne Wafferleitungen, könnte daffelbe durch Anlage 
einer genügenden Anzahl öffentlicher Brunnen befchafft 
werden.

Auch würde es fich empfehlen, an einem höher gele­
genen Punkte der Stadt ein Refervoir anzulegen, in dem 
ftets ein genügendes Wafferquantum bereit ftände, um beim 
Ausbruch eines Feuers fofort benutzt werden zu können.
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Punkt 6.
Die Fahrlässigkeit beim Umgehen mit Feuer.

Ein nicht unbedeutender Theil unferer Brandfchäden 
läfst fich auf Fahrläffigkeit zurückführen, durch diefe letztere 
hervorgerufen betragen diefelben z. B. in Livland auf dem 
flachen Lande ca. 18,70 % fämmtlicher Brandfchäden1).

In den Städten wird das Feuer zur Beleuchtung, fowie 
auch zu den Arbeiten der Handwerker weit mehr benutzt, 
als es auf dem Lande der Fall ift. Die Stadtbewohner 
gehen daher auch weit forglofer mit dem Feuer um, als der 
Landmann. In den Wohnungen der Städter, fowie namentlich 
in den Gefchäftslocalen, werden leicht entzündliche Stoffe 
aufbewahrt, welche letztere bei unvorfichtiger Behandlung 
einen Brandfchäden zur Folge haben.

Viele Feuerfchäden entftehen durch dieSorglofigkeit und 
Unwiffenheit des Dienftperfonals. Das Sammeln und Auf­
bewahren von Kohlen zu wirthfchaftlichen Zwecken gefchieht 
von den Dienftboten, auch von der ärmeren Bevölkerung, ftatt 
in Steintöpfen oder Metalleimern in alten Körben, ja fogar 
in Papierfäcken, die dann meift in einen dunklen Winkel 
unter die Treppe geftellt werden. Unzählig find die Brände, 
welche durch obengenannte Urfache entftehen. Nicht 
minder gefährlich ift das Rauchen. Nicht feiten werden 
brennende Cigarren- oder Papyrosftummel weggeworfen, 
woraus fpäter unbemerkt ein Schadenfeuer entfteht.

Auf dem Lande finden wir häufig die Unfitte des 
Rauchens bei der Arbeit, was namentlich beim Hecheln des 
Flachfes gefährlich ift. Bei Ausführung letzterer Arbeit ift

1) Durchschnittszahl von den Jahren 1884/5—1888/9, entnommen 
dem mir von der g. Direction des Livid, gegens. Feuerassecuranz- 
Vereins freundlichst zur Disposition gestellten Material.
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die ganze Luft von Wergatomen angefüllt, wobei es nur eines 
Funkens aus der Pfeife bedarf, um ein Flammenmeer hervor­
zurufen. Ein grofser Procentfatz der durch Fahrläffigkeit 
entftandenen Feuerfchäden wird durch Kinder verurfacht, 
welche meift fich felbft überlaffen find, während die Eltern 
fich bei der Arbeit befinden.

Um oben angeführtem Uebel vorzubeugen, follte die 
Preffe nicht ermüden, derartige Vorkommnille zu befprechen, 
und die gegen die Gefahr Gleichgültigen zur Vorficht zu 
mahnen. Die Schule, fowie vornehmlich die Landprediger 
füllten darauf hinwirken, dafs die Jugend und die Eltern 
ermahnt werden, ernftlich alles daran zu fetzen, um vorfichtig 
mit Feuer umzugehen.

Im Intereffe der Volkswohlfahrt wäre es dringend 
geboten die beftehenden Gefetze zur Beftrafung von Fahr­
läffigkeit zu verfchärfen. Die ftädtifchen Behörden follten 
befonders gefährliche Gewerke und Betriebe, die das Feuer 
vielfach benutzen, durch polizeiliche Vorfchriften weniger 
gefährlich machen.

Punkt 7.
Die Brandstiftung.

Die Statiftik lehrt, dafs die vorfätzliche Brandftiftung ca. 
25 % der Gefammtbrandfchäden ausmacht. In Deutfchland 
find 21 %, davon 1,8 % ermittelte und 19,2 % muthmafsliche 
Fälle. In Livland find auf dem flachen Lande in Summa 
30,3 davon 0,05 % ermittelte und 30,25 % muthmafsliche 
Fälle 4. Obige Zahlen zeigen in wie beforgnifserregender 
Weife die Fälle von Brandftiftungen nicht nur vorherrfchen, 
fondern von Jahr zu Jahr zunehmen. Während in den 
Städten hauptfächlich Brandftiftungen bei Waaren und

1) Durchschnittszahl v. den Jahren 1884/5—1888/9.
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Mobiliar vorkommen, gefchieht diefes auf dem Lande faft 
ausfchliefslich bei Immobilien, da auf dem Lande Mobilien 
nurin fehr befchränktem Maafse zur Verficherung angenommen 
werden. Gehen wir auf die Urfachen der Brandftiftung 
zurück, fo finden wir als Hauptveranlaffung dazu die Gewinn- 
fucht, in zweiter Linie perfönliche Rache. Was kann zur 
Befeitigung diefes entfetzlichen moralifchen Volksübels, 
fowie zur Erhaltung des Nationalvermögens gefchehen

a) von Seiten der Feuerverficherungs-Gefellfchaften 
resp. deren Vertretern,

b) von Seiten des Publicums,
c) von Seiten der Regierung?

a. Von Seiten der Feuerversicherungs-Gesellschaften resp. deren 
Vertretern.

Es wird im Intereffe der Feuerverficherungs-Gefellfchaf- 
ten liegen, die beften Kräfte zu ihren Agenten heranzu- 
ziehen, um nicht nur eine erfolgreiche Thätigkeit, fondern 
auch eine würdige Vertretung zu erzielen. Pflicht der Ver- 
ficherungsgefellfchaften wäre es, die Agenten häufiger als 
es bisher gefchehen, durch ihre Infpectore genau controli- 
ren zu laffen. Da im ruffichen Reiche in Folge der weiten 
Entfernungen die Controle nicht nur fchwierig, fondern auch 
koftfpielig ift, fo würde es im Intereffe der Gefellfchaft 
liegen, für beftimmte Rayons Räudige Infpectore anzu- 
Rellen. — Einem folchen Infpector könnten mehrere Agentu­
ren unterftellt, fowie ferner die Aufgabe zugetheilt werden, 
in den betreffenden Rayons fämmtliche Brandfchäden zu 
reguliren.

Die Pflicht der Agenten wäre es, bei Annahme von 
Verficherungen die möglichfte Vorficht zu beobachten, bei 
Aufnahme des Verficherungsobjectes und bei Prüfung der
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Zuverläfigkeit des Verficherers. Agenten, welche gewif- 
fenlos bei Aufnahme von Verlicherungen vorgehen, füllten 
zu Geldftrafen verurtheilt und im Wiederholungsfälle ab­
gefetzt werden, aufserdem laut Vereinbarung bei keiner 
Verficherungsgefellfchaft in Zukunft angeftellt werden. Bei 
Annahme von Gebäudeverficherungen hat in der Regel der 
Architect der Gefellfchaft die Taxation zu machen und da­
für die Verantwortung zu übernehmen. Die Verficherungs- 
gefellfchaften füllten die Gebäudetaxationen womöglich nur 
folchen Technikern anvertrauen, die die gefetzliche Berech­
tigung dazu haben. Eine Ausnahme wäre nur in dem Falle 
geftattet, wenn in einer kleinen Stadt fich kein geprüfter 
Techniker befände.

Hier kann es den Verficherungsgefellfchaften nicht er- 
fpart bleiben, dafs ihnen der Vorwurf gemacht wird: die 
Taxationen der kleinen Gebäude würden fehr fchlecht 
bezahlt.

Man follte berückfichtigen, dafs die Taxationen für 
Verficherungen in der Regel keinen Auffchub erleiden dür­

fen, und dafs die kleinen Gebäude meift an der Peripherie 
der Stadt liegen, wodurch mehr Zeitaufwand beanfprucht 
wird. Es wäre daher empfehlenswerth, dafs die Verfiche­
rungsgefellfchaften für Gebäudetaxationen ein Honorar zah­
len, entfprechend der angewandten Arbeitszeit, nach der üb­
lichen Architectennorm inch Bureauunkoften.

Auch möchte ich hier den Wunfch ausfprechen, dafs 
die Feuerverficherungs - Gefellfchaften zu ihren Agenten und 
zu Beamten mehr technifch gebildete Elemente wählen. Na­
mentlich liefse fich das in den gröfseren Städten leichter 
durchführen, wo in dem Fall der Agent ausfchliefslich von 
diefem Beruf feinen Unterhalt erhalten kann. Es hat fich 
in Folge der grofsen Concurrenz und der sehr hohen Ent­
wickelung falt eines jeden Berufszweiges die Nothwendigkeit 
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einer Specialbildung in den meiften Fächern herausgeftellt. 
Es ift wahrfcheinlich nur eine Frage der Zeit, dafs in höhern 
Commerzfchulen oder beffer noch an den Polytechniken 
die Möglichkeit geboten wird, fich für das Verficherungswefen 
auszubilden. Zu einem folchen Studium müfsten aufser den 
gangbarften lebenden Sprachen noch etwa folgende Fächer 
hinzutreten : Mathematik, Statiftik, technifche Fächer, Buch­
führung, Gefetzeskunde (fpeziell in das Verficherungswefen 
fallende Capitel) und das allgemeine Verficherungswefen 
(Feuer- Leben- etc.).

b. Von Seiten des Publicums.
Aber auch das Publicum, und vor Allem der gebildete 

Theil desfelben, follte fich für das Feuerverficherungswefen 
intereffiren, und den Gefellfchaften feine Unterftützung nicht 
verfagen. Wir finden viele hochgebildete Männer, denen 
die Theorien von Kant und Schleiermacher, fowie die neue- 
ften Errungen fchaften der Electrotechnik gut bekannt find, 
aber vom ABC des Verficherungswefens haben diefelben 
keine Ahnung. Wenn Jedermann erft folange warten follte, 
bis er ftimmfähiger Actionär einer Gefellfchaft ift, fo fteht es 
mit dem Intereffe für die Verficherungsgefellfchaften fchlimm. 
Allerdings haben die Verficherungsgefellfchaften vielfach 
Unterlaffungsfünden begangen, indem das Publicum mit 
ihren Intereffen nicht bekannt gemacht worden ift. Es wäre 
die Pflicht der Verficherungsgefellfchaften, die Menfchen 
durch die Preffe von ihrer Arbeit zu unterrichten, fowie 
auch von Zeit zu Zeit Brofchüren erfcheinen zu laffen, welche 
in populärer Weife die wichtigften Fragen aus dem Ver­
ficherungswefen behandeln. Das Publicum auf Fachzeitungen 
zu verweifen wäre erfolglos.

In anerkennenswerther Weife haben in den letzten 
Jahren die neu begründeten Feuerverficherungs-Gefellfchaften, 
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die «Mofkwa» «Roffianin» etc. es von vornherein unter 
nommen das Publicum zu den Intereffen des V erlicherungs- 
wefens heranzuziehen, indem jeder Verlicherer in ihren An­
gelegenheiten ftimmfähig ift i) und fomit das Recht hat 
jeder Generalverfammlung beizuwohnen und feine Stimme 
abzugeben. Das Publicum refp. die Hausbefitzer können 
den Verficherungsgefellfchaften behülflich fein, indem fie 
ihnen Auskunft ertheilen über ihre Miether und durch recht­
zeitige Warnung mancher Brandftiftung verbeugen.

Aber auch die Schule füllte das Verlicherungswefen 
in ihr Programm aufnehmen. In der Schule follte der Leh­
rer das Verficherungswefen nach einem populär bearbeiteten 
Buche, in welchem der Zweck, der Vortheil und die Noth­
wendigkeit der Verficherungen hervorgehoben find, durch­
nehmen, fowie durch Beifpiele diefes Thema erläutern. Es 
liefse fich der eben erwähnte Lehrgegenftand auch von der 
practifchen Seite behandeln, indem die Schüler unter der 
Leitung des Lehrers die practifchen Uebungen der Feuer­
wehr mit anfehen, wobei ihnen die erforderlichen Erklärungen 
gemacht werden könnten. Auch füllten, wie dies bereits in 
Deutfchland gefchieht, um gröfseren Unglücksfällen vorzu­
beugen, die bei ausbrechendem Feuerfchaden durch über, 
ftürztes Hinauslaufen einer gröfseren Menfchenmenge ent- 
fteht, Uebungen mit Schülern angeftellt werden. Auf ein 
gegebenes Signal hat eine gröfsere Anzahl von Schülern 
das Schulgebäude refp. Theater oder einen Concerffaal 
fchnell, jedoch in vollfter Ordnung zu räumen. Oben ange­
deutete Beigabe der Schulerziehung würde nicht nur den 
practifchen Sinn, fondern auch den Muth und das Selbftgefühl 
der Jugend bedeutend ausbilden.

1) Der Inhaber einer Police von 3000 Rbl. hat 1 Stimme.
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c. Von Seiten der Regierung.
Um das Uebel der Brandftiftung nach Kräften auszu­

rotten, wäre es erwünfcht, dafs die für Brandftifter beftehen- 
den Strafen möglichft verfchärft werden. Die der Brand­
ftiftung verdächtigen Perfonen follten auf längere Zeit unter 
polizeiliche Aufficht geftellt werden.

Um Jedermann die Verficherung feines Eigenthums 
zu erleichtern, wäre es wünfchenswerth, dafs der Staat die 
fehr drückende Affecuranzfteuer fallen liefse refp. allmählig 
ermäfsigte. Ein Hausbefitzer, der fein Steinhaus zum Be­
trage von i ooooo Rubeln verfichert, zahlt an Prämie 150 
Rbl. und 75 Rbl. Kronsfteuer, wozu noch eine Stempelmarke 
von 80 Kop. hinzutritt.

Fragen wir uns ferner, ob es nicht im Intereffe des 
Staates und des Landes läge, die Feuerverficherung von 
Immobilien, zunächft die der ftädtifchen, obligatorifch vor- 
zufchreiben. Es würde genügen, wenn etwa 2/з des reellen 
Werthes von Steingebäuden und des halben Werthes von 
Holzhäufern als Minimalverficherungsfumme feftgefetzt wären. 
Auf diefe Weife würde das Object, welches befteuert ift, 
ftets erhalten bleiben refp. im Falle eines Brandfchadens 
durch ein neues erfetzt werden.

Wenn alle Hausbefitzer die Verficherungsprämie zahlen 
müfsten, fo könnten die Verficherungsgefellfchaften diefelbe 
verringern, ohne fich dabei zu fchädigen; wieder ein Vor­
theil für den Einzelnen.

Um fchliefslich ein feftes Fundament für das Wei­
terarbeiten im Verficherungswefen zu erhalten, bedürfen 
wir eines ftatiftifchen Materials, vollftändiger als es bisher 
der Fall war. Eine jede Verficherungsgefellfchaft müfste 
ihr ftatiftifches Material nach einem beftimmten Schema 
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ordnen, es dann an eine Centralftelle einfchicken, wo daffelbe 
verarbeitet wird, um mit gröfserem Vortheile hernach ver- 
werthet zu werden. Wünfchenswerth wäre es, wenn auch 
Daten über folche Brandfchäden gefammelt würden, für welche 
die Verficherungsgefellfchaften nicht aufzukommen haben.

Es dürfte nicht unberückfichtigt bleiben, das ftati- 
ftifche Material nicht nur nach Städten, Gouvernements, 
fondern auch nach Völkergruppen zu ordnen, fo z. B. die 
Brandftatiftik refp. Brandfchäden bei den Finnländern, bei 

den Polen etc.
Von vielen gefammelten und geordneten ftatiftifchen 

Daten können Rückfchlüffe gemacht werden, die den Ver­
ficherungsgefellfchaften nicht blos das Arbeiten erleichtern, 
fondern wodurch auch directe pecuniäre Vortheile erzielt 
würden.

Zum Schlufs fei mir geftattet den demnächft tagenden 
«Congrefs für Feuerlöfchwefen» mit Freuden zu begrüfsen. 
Möge derfelbe zu einem Markftein werden in der Gefchichte 
unferes heimifchen Verficherungswefens.

Wie verlautet, werden Fachleute aus den entfernteften 
Theilen unferes weiten Reiches zufammenftrömen und 
wünfche ich den Herren zu ihrer fchwierigen Arbeit den 
beften Erfolg zum Nutzen unferer Mitbürger, fowie zum 
Segen unferes gefammten, grofsen Vaterlandes.


